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Wie soll mit diesem Skriptum 
gearbeitet werden?

Zeichenerklärung
Frage zum Lernstoff im vorigen Abschnitt (vergleichen Sie 
Ihre eigene Antwort mit der am Ende des Skriptums ange-
gebenen).

Anmerkungen:	 Die linke bzw. rechte Spalte jeder Seite dient zur Eintra-
gung persönlicher Anmerkungen zum Lernstoff. Diese 
eigenen Notizen sollen, gemeinsam mit den bereits vorge-
gebenen, dem Verständnis und der Wiederholung dienen.

Schreibweise:	 Wenn im folgenden Text personenbezogene Begriffe wie 
�Arbeitnehmer� und �Arbeitgeber� verwendet werden, so 
ist bei Entsprechung auch die weibliche Form inkludiert. 
Auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise wird zu Guns-
ten der Lesbarkeit des Textes verzichtet.

Arbeitsanleitung
�	 Lesen Sie zunächst den Text eines Abschnitts aufmerksam durch.
�	 Wiederholen Sie den Inhalt des jeweiligen Abschnittes mit Hilfe der ge-

druckten und der eigenen Randbemerkungen.
�	 Beantworten Sie die am Ende des Abschnitts gestellten Fragen (möglichst 

ohne nachzusehen).
�	 Die Antworten auf die jeweiligen Fragen �nden Sie am Ende des Skrip-

tums.
�	 Ist Ihnen die Beantwortung der Fragen noch nicht möglich, ohne im Text 

nachzusehen, arbeiten Sie den Abschnitt nochmals durch.
�	 Gehen Sie erst dann zum Studium des nächsten Abschnitts über.
�	 Überprüfen Sie am Ende des Skriptums, ob Sie die hier angeführten 

Lernziele erreicht haben.

Lernziele
Nachdem Sie dieses Skriptum durchgearbeitet haben, sollen Sie wissen
�	 welche Rechte und P�ichten überlassene Arbeitskräfte, Überlasser 

und Beschäftiger haben,
�	 welche Vorschriften für grenzüberschreitende Arbeitskräfteüberlas-

sungen gelten,
�	 welche Rechte dem Betriebsrat des Beschäftigers im Zusammenhang 

mit Leiharbeit zustehen und
�	 welche Risiken Leiharbeit birgt.

Viel Erfolg beim Lernen!
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Einleitung
Arbeitskräfteüberlassung � oder umgangssprachlich: Leiharbeit1) � ist der 
derzeit am schnellsten wachsende Wirtschaftsbereich Österreichs: Waren 
1995 noch ca. 12.500 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen als überlassene 
Arbeitskräfte tätig, so waren es 2004 bereits über 44.100, also eine Steige-
rung auf mehr als die 3,5-fache Anzahl (bzw. ca. 1,5 Prozent aller AN)! Die 
Gewerkschaften haben Leiharbeit lange Zeit strikt abgelehnt und ignoriert. 
Es war hoch an der Zeit, diese Haltung zu ändern.

Das AÜG will gewährleisten, dass auch für überlassene Arbeitnehmer je-
ner soziale Standard Wirklichkeit wird, der für den Großteil der sonstigen 
Kolleginnen und Kollegen selbstverständlich und in einer modernen In-
dustriegesellschaft unverzichtbar ist. Zugleich soll vermieden werden, dass 
Leiharbeit Stammarbeitsplätze wirtschaftlich unterläuft. Aber: Dieses Ziel 
kann nur erreicht werden, wenn die Gesetze auch eingehalten werden. Im 
Sinne gelebter Solidarität mit einer benachteiligten Gruppe, aber ebenso 
im Interesse der Erhaltung des eigenen Arbeitsplatzes sollten wir alle uns 
daher bemühen, Zeitarbeitern zu ihrem Recht zu verhelfen.

Doch das ist nicht genug: Wo immer möglich, wollen wir durchsetzen, 
dass überlassene Arbeitskräfte in jeder Hinsicht so behandelt werden wie 
ihre ständig im Betrieb beschäftigten Kollegen � von der Bezahlung über 
Sozialleistungen bis zur Weihnachtsfeier! Das ist ein zutiefst menschliches 
Anliegen, aber auch ein Gebot der Vernunft.

�Solidarität� bedeutet die Einsicht, dass wir Arbeitnehmer (nur) gemeinsam 
stark sind: Auf jede Einzelne/jeden Einzelnen von uns kann der Arbeitgeber 
zur Not verzichten � auf uns alle nicht! Einigkeit macht stark. Das gilt auch 
für den Kontakt zwischen Stammbelegschaften und jenen Kolleginnen und 
Kollegen, die ihr Geld als überlassene Arbeitnehmer verdienen (müssen).

Wenn wir uns gegeneinander ausspielen lassen, sinken die Löhne beider 
Arbeitnehmergruppen und die Zahl der ständigen Arbeitsplätze. Wenn 
wir uns aber gegenseitig unterstützen, verdienen wir besser und Zeitarbeit 
wird, was sie sein soll: eine Ausnahme für jene Fälle, wo überraschend und 
kurzfristig besonders viel Arbeit anfällt.

1)	 Der oft verwendete Begriff �Leiharbeit� ist juristisch eigentlich falsch � ein Mensch kann 
nicht verliehen werden. Er hat sich aber eingebürgert und wird daher auch hier verwen- 
det. Das modernere �Zeitarbeit� verwenden wir zusätzlich.
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Leiharbeit aus der Sicht  
der Gewerkschaften

Arbeitskräfteüberlassung � Pro und 
Kontra
Die Gewerkschaften und die Arbeiterkammer strebten ursprünglich ein 
grundsätzliches Verbot der Leiharbeit an. Zwei Gesetzesentwürfe aus den 
Jahren 1977 und 1982, welche ein generelles Verbot der Arbeitskräfteüber-
lassung vorsahen, scheiterten aber. 1988 wurde schließlich das AÜG als 
Kompromissgesetz beschlossen.

Rückblickend gesehen ist dies eher als Vorteil einzuschätzen, weil die Ver-
suche anderer europäischer Staaten, Arbeitskräfteüberlassung durch Ver-
bote bzw. Beschränkungen in den Griff zu bekommen, fehlgeschlagen sind.

Heute setzt sich auch in den Gewerkschaften immer mehr die Auffassung 
durch, dass Arbeitskräfteüberlassung auch gute Seiten hat:

	 Bei kurzfristigen Arbeitsspitzen werden viele, oft illegale Überstunden 
durch den Einsatz von Leiharbeit vermieden; gleichzeitig werden diese 
Auftragsspitzen � im Gegensatz zu Überstundenarbeit � beschäftigungs-
wirksam.

	 Leiharbeits�rmen beschäftigen auch ältere, mitunter gesundheitlich 
nicht mehr voll einsetzbare Arbeitnehmer, Arbeitnehmer aus sozialen 
Randgruppen (z. B. Vorbestrafte) und in letzter Zeit zunehmend auch 
behinderte Arbeitnehmer: Viele kommen oft über den Umweg der Leih-
arbeit wieder in den regulären Arbeitsmarkt zurück, wo sie ohne diesen 
Umweg � leider und unsinnigerweise � nicht eingestellt worden wären.

	 Nicht zuletzt können Betriebe mit Hilfe überlassener Kolleginnen und 
Kollegen oftmals zusätzliche Aufträge annehmen (die sich auf Über-
stundenbasis nicht rechnen würden) bzw. Produktionsprobleme lösen 
und so Kunden halten. Indirekt erhöht diese Form der Leiharbeit damit 
auch die Sicherheit der Stammarbeitsplätze.

Arbeitskräfteüberlassung zur Abdeckung von Beschäftigungsspitzen (z. B. 
auch bei gehäuften Krankenständen nach Grippewellen usw.) wird oft als 
�Zeitarbeit� bezeichnet. Unter diesen Begriff fällt aber auch die bedenkliche 
Praxis von Firmen, neue Stammarbeiter nicht direkt auszuwählen und ein-
zustellen, sondern zunächst auf Leiharbeit zurückzugreifen und diejenigen 
überlassenen Arbeitskräfte zu übernehmen, die sich am besten bewährt 
haben.

Leider wird Arbeitskräfteüberlassung weiterhin oft auch als �Billigarbeit� 
eingesetzt: Überlassenen Arbeitnehmern wird viel weniger gezahlt, als es 
gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Leihkräfte kommen dann trotz 
Lohnnebenkosten und den Gewinnen der Verleiher�rma billiger als die 
Stammbelegschaft.2) Diese Formen von Leiharbeit bekämpfen die Gewerk-
schaften weiterhin vehement.

2)	 Die einschlägigen Kalkulationen sind oft auch unrichtig: Auch Leiharbeiter brauchen 
Maschinen, Werkzeuge, Hallen, Produktentwicklung, Verkauf usw. Diese �Gemeinkosten� 
fallen in genau derselben Höhe an wie bei Stammarbeitern. Wird dies in der Kalkulation 
nicht berücksichtigt, verfolgt sie meist nur den Zweck, Stammarbeiter einzuschüchtern 
bzw. zu Lohnzurückhaltung (eventuell gar Lohnverzicht) zu überreden.

Von der strikten  
Ablehnung ...

... zu einer differen-
zierten Einschätzung
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Korrekt abgewickelte und bezahlte Zeitarbeit ist wirtschaftlich 
sinnvoll und für die Arbeitnehmer vorteilhaft. Der Einsatz von Leih-
arbeitern als Lohndrücker ist illegal und für den gesamten Wirt-
schaftsstandort schädlich.

Verstärkte Kontrollen �  
marktwirtschaftliche Steuerung

Um zu erreichen, dass illegale Praktiken beendet werden und Leiharbeit 
nur noch in der Erscheinungsform der Zeitarbeit auftritt, haben die Ge-
werkschaften in den letzten Jahren verstärkte Kontrollen und vermehrte 
Zusammenarbeit der zuständigen Behörden durchgesetzt: Die zur Auf-
sicht über die Leiharbeit zuständige (Gewerbe-)Behörde, die Gebiets-
krankenkassen (SV-Beiträge!), die Finanzämter sowie die Arbeiterkam-
mern und Gewerkschaften arbeiten gezielt zusammen. AK und ÖGB 
können beantragen, Überlassern die Konzession zu entziehen, wenn die-
se arbeitsrechtliche Vorschriften verletzen (vgl. das Kapitel �Rechte und 
P�ichten des Überlassers bzw. Beschäftigers�).

Andererseits haben die Gewerkschaften Kollektivverträge durchgesetzt, 
die für die Überlasser�rmen selbst gelten. Dadurch besteht ein allgemein 
bekanntes, leicht kontrollierbares Lohnniveau auch für Leih-AN. Zu-
dem sollen möglichst dauerhafte und sichere Arbeitsverhältnisse auch 
für Leiharbeitskräfte erreicht werden: Nur wenn überlassene Arbeitneh-
mer zwischen den einzelnen Einsätzen durchgängig beschäftigt werden 
(Stehzeiten auch bezahlt werden), ist Leiharbeit eine korrekte Form der 
Beschäftigung.  Andernfalls  nähert  sie  sich  unzulässiger  �Arbeit auf 
Abruf�.

Schließlich haben die Gewerkschaften eingewilligt, dass gemeinnützige 
Verleih�rmen gegründet werden. Diese haben v. a. die Aufgabe, schwer 
vermittelbare Arbeitnehmer (ältere Arbeitnehmer, Langzeitarbeitslose 
usw.) wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren: Diese Kollegen und 
Kolleginnen werden zunächst als Leiharbeiter zur Verfügung gestellt, es 
wird aber gezielt ihre Übernahme in die Beschäftigerbetriebe gefördert. 
Zugleich entsteht dadurch eine korrekt arbeitende Konkurrenz zu den 
kommerziellen Arbeitskräfteverleihern.

Zusammenarbeit  
der Behörden

Kollektivverträge  
für Überlasser�rmen

Gemeinnützige  
Leiharbeits�rmen
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Begriffe, Geltungsbereich 
und Ziele des AÜG

Begriffe
Unter Arbeitskräfteüberlassung versteht das Arbeitskräfteüberlas-
sungsgesetz (AÜG), dass Arbeitskräfte Dritten zur Arbeitsleistung zur 
Verfügung gestellt werden. Arbeitnehmer arbeiten nicht für �ihren� Ar-
beitgeber, sondern werden ausdrücklich eingestellt, um in �fremden� 
Firmen tätig zu sein. Es besteht also ein Vertragsverhältnis zwischen drei 
Personen:

Bei den überlassenen Arbeitskräften handelt es sich im Normalfall um 
Arbeitnehmer (also Arbeiter oder Angestellte). Diese verp�ichten sich 
für eine gewisse Zeit zur Arbeit in persönlicher Abhängigkeit. Es ist aber 
von vornherein vereinbart, dass die Arbeitsleistung nicht für den eigenen 
Arbeitgeber (Überlasser), sondern für andere Unternehmen (Beschäfti-
ger) geleistet werden soll.

	 Es können auch arbeitnehmerähnliche Personen3) zur Arbeitsleistung 
zur Verfügung gestellt werden. Deshalb verwendet das AÜG das Wort 
�Arbeitskräfte�, welches beide Gruppen � Arbeitnehmer und arbeitneh-
merähnliche Personen � beinhaltet.

	 Überlasser (�Verleiher�) ist, wer Arbeitskräfte zur Arbeitsleistung an 
Dritte vertraglich verp�ichtet. Er ist der Arbeitgeber des Zeitarbeiters 
bzw. der Zeitarbeiterin.

Zwischen dem Überlasser und dem Arbeitnehmer besteht in der Regel 
ein Arbeitsvertrag. Bei arbeitnehmerähnlichen Personen handelt es sich 
um einen Werkvertrag oder einen freien Dienstvertrag, die ebenfalls die 
Erbringung einer Leistung an Dritte vorsehen.

Beschäftiger ist, wer Arbeitskräfte eines Überlassers zur Arbeitsleistung 
für betriebseigene Aufgaben einsetzt. Es handelt sich um Unternehmen, 
die (vorübergehend) zusätzliche Mitarbeiter brauchen, sie aber nicht 
selbst anstellen wollen.

Auf Grund eines Dienstverschaffungsvertrages verp�ichtet sich der 
Überlasser, dem Beschäftiger arbeitsbereite Arbeitskräfte zur Verfügung 
zu stellen. Er muss nur die durchschnittliche beru�iche oder fachliche 

Arbeitskräfte-
überlassung

Arbeitnehmer und 
arbeitnehmerähnliche 

Personen

Überlasser

Arbeitsverträge

Beschäftiger

Dienstverschaffungs-
vertrag

3)	 Arbeitnehmerähnlich sind Personen, die, ohne in einem Arbeitsverhältnis zu stehen, im 
Auftrag und für Rechnung des Überlassers Arbeit leisten und wirtschaftlich unselbststän-
dig sind (§ 3 Abs 4 AÜG). Arbeitnehmerähnliche Personen unterscheiden sich also von 
Arbeitnehmern insbesondere durch die fehlende (ansonsten typische) persönliche Abhän-
gigkeit. Die wirtschaftliche Abhängigkeit ist aber wie bei Arbeitnehmern gegeben.
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Quali�kation und die Arbeitsbereitschaft der zur Verfügung gestellten 
Arbeitskräfte sicherstellen. Der Überlasser haftet also nicht für einen be-
stimmten Leistungserfolg. Im Übrigen gilt das allgemeine Vertragsrecht; 
es handelt sich um ein Geschäft zwischen Unternehmern.

	 Das AÜG �ndet auch Anwendung, wenn zwar formell ein Werkvertrag 
(z. B. Subauftrag) abgeschlossen wurde, dem wahren wirtschaftlichen 
Gehalt nach aber Leiharbeit vorliegt. Wenn etwa eine Reinigungs�rma 
keine eigenen Geräte einsetzt und auch die Aufsicht über ihre Mitarbeiter 
dem Kunden überlässt, handelt es sich in Wahrheit um Leiharbeit. Allen 
missbräuchlichen Versuchen, durch den Abschluss eines Werkvertrages 
die Regelungen des AÜG zu umgehen, wird somit vorgebeugt.

Geltungsbereich
Das AÜG regelt jede Zurverfügungstellung von Arbeitskräften zur Arbeits-
leistung an Dritte. Bestimmte wirtschaftliche Vorgänge und soziale Dienste, 
bei denen üblicherweise die charakteristischen Probleme der Arbeitskräf-
teüberlassung nicht auftreten, sind ausdrücklich von den Regelungen des 
AÜG ausgenommen. Das sind folgende Fälle:

Eine Gebietskörperschaft [Bund, Land, Gemeinde(verband)] ist Über-
lasser

	 Für Unternehmen von Gebietskörperschaften (z. B. GmbHs oder AGs, 
die im Eigentum einer Gebietskörperschaft stehen) gilt diese Ausnahme 
nicht.

Inbetriebnahme, Wartung und Schulung
	 Überlasser ist hier der Erzeuger, Verkäufer oder Vermieter von tech-

nischen Anlagen oder Maschinen. Die überlassene Arbeitskraft ist als 
Fachkraft zur Inbetriebnahme, Wartung oder Reparatur derselben oder 
zur Einschulung von Arbeitnehmern des Beschäftigers unbedingt er-
forderlich. Der Wert der Sachleistung muss im Vergleich zum Wert der 
Tätigkeit der Arbeitskraft überwiegen.

Arbeitsgemeinschaften
	 Diese Ausnahme gilt nur für die Erfüllung gemeinsam übernommener 

Aufträge oder zum Zwecke eines Erfahrungsaustausches, der Forschung 
und Entwicklung, Ausbildung, Betriebsberatung oder Überwachung. 
Auch die Zusammenarbeit von Angehörigen der freien Berufe (z. B. 
Rechtsanwälte, ˜rzte) in einer Kanzlei- oder Praxisgemeinschaft fällt 
nicht unter das AÜG.

Überlassung zwischen Konzernunternehmen
	 Der Sitz und der Betriebsstandort des Konzernunternehmens muss für 

diese Ausnahme innerhalb des EWR liegen. Die Überlassung darf nicht 
zum Betriebszweck des überlassenden Unternehmens gehören. Die in 
manchen Konzernen eigens gegründeten Arbeitnehmer-Überlassungs-
�rmen werden daher vom AÜG sehr wohl erfasst. Wenn die Überlassung 
nicht nur vorübergehend erfolgt, sind die Bestimmungen des AÜG über 
das Entgelt, die Arbeitszeit und den Urlaub jedenfalls anzuwenden. Als 
�nicht mehr vorübergehend� wird eine Überlassung durch mehr als drei-
zehn Wochen anzusehen sein; es wurde auch schon vertreten, dass die 
Grenze bei nur einem Monat liegt.

Soziale Dienste öffentlicher oder öffentlich geförderter Einrichtungen

Entwicklungshilfe im Sinne des Entwicklungshilfegesetzes

Ferner sind land- und forstwirtschaftliche Arbeitskräfte ausgenommen, 
weil der Bund für die Regelung ihrer Arbeitsverhältnisse nicht zuständig 
ist.

Leiharbeit  
oder Subauftrag?

Ausnahmen  
vom Geltungsbereich
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Aber auch für alle diese Ausnahmen gelten folgende Bestimmun-
gen des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes:
	 Keine Arbeitskraft darf ohne ihre ausdrückliche Zustimmung 

überlassen werden (§ 2 Abs 2 AÜG).
	 Weiters darf Leiharbeit für die Arbeitnehmer im Beschäftiger-

betrieb keine Beeinträchtigung der Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen und keine Gefährdung der Arbeitsplätze bewirken 
(§ 2 Abs 3 AÜG).

Ziele des AÜG

Das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz setzt sich selbst drei Ziele:
1.	 den Schutz der Zeit-AN, insbesondere in arbeitsvertraglichen, 

arbeitnehmerschutz- und sozialversicherungsrechtlichen Ange-
legenheiten

2.	 den Schutz der Stammbelegschaften
3.	 die Vermeidung arbeitsmarktpolitisch nachteiliger Entwicklun-

gen

Diese Ziele stehen gleichrangig nebeneinander!

Leiharbeiter stehen generell zwei �Arbeitgebern� gegenüber und sind in 
diesem arbeitsrechtlichen Dreiecksverhältnis besonders schutzbedürftig. 
Sie müssen an immer wieder wechselnden Arbeitsorten tätig sein und bei 
jedem Auftreten von �Stehzeiten� um ihren Arbeitsplatz fürchten.

Andererseits sind die Stammbelegschaften durch Leiharbeit bedroht, wenn 
überlassene Arbeitskräfte billiger sind. Sie müssen dann eventuell nied-
rigere Löhne/Gehälter in Kauf nehmen. Dies, und umso mehr der Ab-
bau von Arbeitsplätzen in den Beschäftigerbetrieben und der Ersatz durch 
Leiharbeit, wäre eine arbeitsmarktpolitisch nachteilige Entwicklung und ist 
vom Gesetzgeber ausdrücklich verboten.

1.	 Welche Risiken birgt Leiharbeit, welche Vorteile kann sie 
aus der Sicht der Gewerkschaften haben?

2.	 Was versteht man unter �Arbeitskräfteüberlassung�?

3.	 Welche Ziele verfolgt das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz?

Zwei Grundsätze 
des AÜG

Drei gleichrangige 
Ziele
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Rechte und P�ichten  
des überlassenen AN

Der Lohn/Gehalt der Zeit-AN
Gesetzliche und doppelte Absicherung der Lohnhöhe
Überlassene Arbeitskräfte sind � außerhalb des öffentlichen Dienstes � die 
einzige Gruppe von Arbeitnehmern, deren Lohnhöhe gesetzlich geregelt ist 
� und das gleich doppelt! Leiharbeiter haben Anspruch auf einen ortsüb-
lichen Grundlohn/-gehalt und auf ein Einsatzentgelt: Durch die doppelte 
Regelung soll erreicht werden, dass Leiharbeiter über ein einigermaßen 
gesichertes und anständiges Einkommen verfügen, aber auch, dass Stamm-
arbeiter nicht unter Lohndruck geraten und die Lohnverhältnisse am Ar-
beitsmarkt stabil bleiben. Während jener Zeiten, in denen Grundlohn/ 
-gehalt und Einsatzentgelt zusteht (insbesondere während Einsätzen), ist 
der jeweils höhere Anspruch zu bezahlen!

Der Grundlohn/-gehalt
Der Grundlohn muss anlässlich der Einstellung der Zeitarbeitskraft verein-
bart werden; er bleibt auch bei wechselnden Einsätzen völlig unverändert. 
Der Überlasser muss in einem Dienstzettel die genaue Höhe festhalten.

Der Grundlohn/-gehalt wird in jenem Kollektivvertrag festgelegt, der für 
die Arbeitskräfteüberlasser gilt: Für Angestellte der Verleih�rmen sowie 
für überlassene Angestellte ist das der Kollektivvertrag für Angestellte des 
Gewerbes. Für Arbeiter der Verleih�rmen sowie für überlassene Arbeiter 
ist das der Kollektivvertrag für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlasser. 
Beide Kollektivverträge regeln außer den Grundlöhnen/-gehältern auch 
die Ansprüche bei Dienstreisen und viele weitere Ansprüche (freie Tage bei 
familiären Ereignissen; im Arbeiter-Kollektivvertrag auch Kündigungsre-
geln usw.).

Da Kollektivverträge gekündigt werden können, enthält das AÜG auch 
eine Absicherung für den Fall, dass kein Kollektivvertrag in Geltung steht. 
Dann ist der Grundlohn/-gehalt zwingend so hoch, wie die Ist-Löhne 
im Arbeitsamts-Bezirk für die vereinbarte Tätigkeit üblicherweise sind. Es 
kommt also nicht auf kollektivvertragliche Mindestlöhne an, sondern auf 
die ortsüblichen Überzahlungen. Die im jeweiligen Arbeitsamts-Bezirk für 
die vereinbarte Tätigkeit üblichen, tatsächlich bezahlten Löhne (Ist-Löhne) 
gelten dann auch für überlassene Arbeitskräfte.

Das Einsatzentgelt
Zeit-AN werden zu den verschiedensten Beschäftigern entsandt. Das AÜG 
will sicherstellen, dass in den Beschäftigerbetrieben keine Arbeitskräfte tä-
tig werden, die unterkollektivvertraglich bezahlt sind! Deswegen ordnet 
das Gesetz an, dass � unabhängig vom Grundlohn � mindestens jener 
Lohn/Gehalt gezahlt werden muss, den der Kollektivvertrag vorsieht, der 
für den Beschäftigerbetrieb (wo die Arbeit geleistet wird) gilt. So muss 
ein in der Metallindustrie tätiger Leiharbeiter mindestens jene Löhne er- 
halten, die im Kollektivvertrag für die Metallindustrie vorgesehen sind; ein 
in die Baubranche überlassener Zeit-AN muss das für den vergleichbaren 
Bauarbeiter vorgesehene kollektivvertragliche Mindestentgelt erhalten usw. 
Auch Akkord- und Prämienlohnvorschriften des Beschäftiger-Kollektivver-
trages sind zu beachten. Wird jemand an den Bund, Land oder Gemeinde 
überlassen (z. B. in ein Spital), müssen auch die dort gültigen gesetzlichen 

Anspruch auf 
Grundentgelt und 
Einsatzentgelt

Den Grundlohn regelt  
der  Kollektivvertrag 

Falls es einmal keinen  
Kollektivvertrag gibt ... 

Einsatzentgelt  
nach KV des 
Beschäftigerbetriebs
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oder durch Verordnung geschaffenen Entgeltregeln eingehalten werden. 
Ferner gelten die Regelungen über Zulagen, Zuschläge usw.

Zahlreiche Angestellten-Kollektivverträge (z. B. der KollV für Angestellte 
der Industrie, für Handelsangestellte usw.) sehen vor, dass auch Vordienst-
zeiten in anderen Unternehmen für die Einstufung im Gehaltsschema an-
gerechnet werden müssen. Derartige kollektivvertragliche Regelungen sind 
zu beachten, da sie günstiger sind als die in § 10 Abs 3 AÜG vorgesehene 
Regelung � nach dieser Bestimmung wären Vordienstzeiten nicht zu be-
rücksichtigen.

Für überlassene Arbeiter sieht der KolIV für das Überlassergewerbe vor, 
dass bei Einsätzen in bestimmten (Hochlohn-)Branchen ein Zuschlag auf 
den jeweiligen Branchen-Kollektivvertragslohn bezahlt werden muss. Die-
ser Zuschlag ist höher, wenn es im Beschäftiger-Betrieb ein Lohnschema für 
die Stammarbeiter gibt, weil in solchen Fällen erfahrungsgemäß die kollek-
tivvertraglichen Löhne besonders hoch überzahlt werden.

Ist der Einsatzlohn höher als der im Arbeitsvertrag vereinbarte Grundlohn 
(siehe oben), so muss dieser höhere Einsatzlohn bezahlt werden. Liegt er 
niedriger, bleibt es beim vereinbarten Grundlohn/-gehalt. Der Grundlohn/
das Grundgehalt kann daher auch während eines Einsatzes niemals un-
terschritten werden!

Das Entgelt während Stehzeiten
Die Einschränkung des Entgeltanspruches auf die Dauer des Einsatzes ist 
verboten. Eine solche Beschränkung würde das Betriebsrisiko auf den Ar-
beitnehmer übertragen. Verboten ist auch jede Verringerung des für Zeiten 
der Beschäftigung vorgesehenen Entgeltes.

Während der Stehzeiten muss der zuletzt bezogene Lohn/Gehalt samt 
Zulagen weiter bezahlt werden. Wurden während der letzten 13 Wochen 
(vor Beginn der Stehzeit) überwiegend Überstunden oder Mehrarbeit ge-
leistet, so müssen für die ersten zwei Wochen der Stehzeit diese Überstun-
den (die Mehrstunden gegenüber der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung) 
weiterbezahlt werden. �Überwiegend� bedeutet: in zumindest sieben der 
letzten 13 Wochen.4)

Für überlassene Arbeiter legt der KollV für das Überlassungsgewerbe fest, 
dass während der Stehzeit in allen Fällen das durchschnittlich während der 
letzten 13 Wochen bezahlte Entgelt (also einschließlich Zulagen und Über-
stunden) bezahlt werden muss.

Dienstreisen
Überlassene Arbeitskräfte können entweder vom Überlasser selbst auf 
Dienstreisen geschickt werden (nämlich zu weit entfernten Kunden), oder 
aber vom Beschäftiger.

Entsendung zu weit entfernten Beschäftigern
	 Da überlassene Arbeitskräfte stets bei einem Kunden (Beschäftiger) ar-

beiten und nicht beim Überlasser, ist die Fahrt zum jeweiligen Kunden 
im Regelfall keine Dienstreise. Es handelt sich um die übliche Fahrt zum 
Arbeitsplatz. Deren Kosten muss jeder Arbeitnehmer selbst tragen.

	 Allerdings bestimmt der Überlasser den jeweiligen Einsatzort. Wird ein 
Einsatz an einem Ort aufgetragen, der vom Wohnort des überlassenen 
Arbeitnehmers so weit entfernt liegt, dass untypisch hohe Fahrtkosten 

4)	 Von dieser Bestimmung gibt es eine Ausnahme: Wurden Überstunden bzw. Mehrarbeit von 
vornherein bei einem bestimmten Einsatz so angeordnet, dass sie mit einem vereinbarten 
Datum (Kalendertag) enden sollten, so sind solche Überstunden/Mehrarbeitsstunden nicht 
zu berücksichtigen.

Keine Einschränkung 
während Stehzeiten

Fahrt zum  
Arbeitsplatz
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anfallen oder die tägliche Rückkehr unzumutbar ist, muss der Überlasser 
die entstehenden Kosten ersetzen.5)

	 Für diesen Fall sollten Tages- und Nächtigungsgelder unbedingt pau-
schal vereinbart werden � sonst muss der tatsächliche Aufwand genau 
belegt werden.6)

	 Für überlassene Arbeiter legt der KollV für das Überlassungsgewerbe 
fest, dass bei Überlassung in Betriebe, die mehr als 60 km vom Wohnort 
entfernt sind, die Fahrtkosten ersetzt werden müssen; ist der Betrieb 
mehr als 120 km entfernt, besteht Anspruch auf ein Taggeld von  26,40 
und Nächtigungsgeld von  15,�.

Vom Beschäftiger angeordnete Dienstreisen
	 Wird der überlassene Arbeitnehmer vom Beschäftiger auf eine Dienst-

reise, auswärtige Montage usw. geschickt, so besteht Anspruch auf alle 
Entgelte, die der jeweils für den Beschäftiger geltende Kollektivvertrag 
vorsieht (Wegzeitvergütungen, Montagezulagen etc.).

	 Die Höhe der dann zustehenden Tages- und Nächtigungsgelder ist für 
überlassene Arbeiter im KollV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüber-
lasser geregelt; überlassene Angestellte haben gemäß dem KollV für 
Angestellte des Gewerbes Anspruch auf jene Tages- und Nächtigungs-
gelder, die für vergleichbare Angestellte laut dem jeweiligen KollV des 
Beschäftigers zu zahlen sind.

Die Arbeitszeit der Zeit-AN
Die Grundvereinbarung (Arbeitsvertrag, Dienstzettel)
Im Arbeitsvertrag (Dienstzettel) muss zwingend ein bestimmtes zeitliches 
Beschäftigungsausmaß festgelegt werden � im Regelfall wohl Vollbeschäfti-
gung. Natürlich kann grundsätzlich auch Teilzeitarbeit vereinbart werden. 
Das ist aber nur zulässig, wenn es bei den einzelnen Einsätzen auch wirk-
lich bei der vereinbarten Teilzeitarbeit bleibt!

Es ist unzulässig, eine Teilzeitvereinbarung zu treffen, bei den Einsätzen 
aber mehr Stunden (z. B. ganztags) zu arbeiten. Das könnte dazu führen, 
dass während Stehzeiten zu wenig bezahlt wird. In solchen Fällen ist die 
Arbeitszeitvereinbarung im Arbeitsvertrag ungültig. Unabhängig davon, 
was im Arbeitsvertrag (Dienstzettel) steht, gilt jedenfalls jene Arbeitszeit als 
vereinbart, die tatsächlich im Durchschnitt geleistet wurde. Geringfügige 
Überschreitungen der vereinbarten Arbeitszeit haben jedoch noch keine 
Nichtigkeit der Vereinbarung zur Folge. Die Grenze wird etwa bei einer 
Überschreitung von 10 Prozent der vereinbarten Arbeitszeit liegen.

Wurde eine Teilzeitvereinbarung getroffen, so ist der Leiharbeiter nicht 
verp�ichtet, über die vereinbarten Arbeitsstunden hinaus Mehrarbeit zu 
erbringen! Das gilt auch dann, wenn im Arbeitsvertrag (Dienstzettel) an-
deres vereinbart wurde. Nur das Recht zur Anordnung von Mehrarbeit in 
besonderen Einzelfällen kann gültig vereinbart werden.

5)	 Die genaue Grenze ist schwer zu ziehen. In aller Regel sind Fahrtzeiten von über zwei 
Stunden pro Tag nicht zumutbar; Fahrtkosten städtischer Verkehrsmittel muss der Arbeit-
nehmer selbst tragen.

6)	 Solche Tagesgelder sind bis zu  26,40 pro Tag lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, 
Nächtigungsgelder bis zu  15,�, höhere Nächtigungskosten, wenn ein Beleg vorliegt. 
Wenn die tägliche Rückkehr an den Wohnort zumutbar ist, sind vertraglich vereinbarte 
Tagesgelder � allerdings nur eine Woche (ab Beginn des jeweiligen Einsatzes) � steuer-  
und sozialversicherungsfrei. Ist eine auswärtige Übernachtung notwendig, besteht die 
Befreiung sechs Monate lang. Ansprüche, die auf einem KollV beruhen, sind zeitlich un-
begrenzt befreit.

Tages- und  
Nächtigungsgelder

Ansprüche nach  
Beschäftiger-KV

Keine Tricks 
mit Teilzeit
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Arbeitszeit während eines Einsatzes
Während jedes Einsatzes gelten die arbeitszeitrechtlichen Vorschriften des 
für den jeweiligen Beschäftiger gültigen Kollektivvertrags. Ob also die Nor-
malarbeitszeit 38,5 oder z. B. 36 Stunden beträgt, ist nach diesem Kollek-
tivvertrag zu beurteilen. Höchstens beträgt die Normalarbeitszeit aber 38,5 
Stunden, weil das die für die Überlasser gültigen Kollektivverträge (für 
Arbeiter bzw. Angestellte) so vorsehen.

Im Beschäftigerbetrieb gültige Betriebsvereinbarungen sind hingegen im 
Regelfall nicht anzuwenden! Es emp�ehlt sich also genau festzustellen, ob 
die tatsächlich betriebsübliche Arbeitszeit dem Kollektivvertrag entspricht 
oder durch Betriebsvereinbarung günstigere Regelungen herbeigeführt 
wurden (z. B. Anrechnung der Pausen als Arbeitszeit). Strittig ist, ob für 
Leiharbeiter, deren Einsatz voraussichtlich länger als sechs Monate dauern 
wird, nicht doch auch die Betriebsvereinbarungen anzuwenden sind. Ur-
teile dazu gibt es noch nicht. (Vgl. S. 22.)

Auch während eines Einsatzes gilt natürlich der Grundarbeitsvertrag. Der 
Grundlohn (siehe oben) ist daher weiterhin auf Grundlage der arbeitsver-
traglich festgelegten Arbeitszeit zu berechnen. Das Einsatzentgelt wird hin-
gegen für die laut Beschäftiger-Kollektivvertrag gültige Normalarbeitszeit 
bezahlt (bei Vollbeschäftigung).

Flexible Arbeitszeitmodelle?
Grundsätzlich gelten auch die Vorschriften des Beschäftiger-Kollektivver-
trages über Modelle der durchrechenbaren Arbeitszeit (�exible Arbeitszeit). 
Tatsächlich sind solche Modelle aber kaum anwendbar: § 19e Arbeitszeitge-
setz schreibt nämlich vor, dass bei Beendigung jedes Einsatzes Zeitgutha-
ben in Geld abzugelten sind (mit 50 Prozent Zuschlag). Da aber der Abbau 
von Zeitguthaben während eines Einsatzes kaum denkbar ist (sonst wür-
den keine Leiharbeiter gebraucht), müssen überlassenen Arbeitnehmern 
Zeitguthaben regelmäßig in Geld abgegolten werden.

Für überlassene Arbeiter ordnet der KollV für das Gewerbe der Arbeits-
kräfteüberlassung an, dass schon während eines Einsatzes alle sechs Mo-
nate Zeitguthaben von über 40 Stunden ausgezahlt werden müssen; fer-
ner können Arbeiter jeweils 40 % bestehender Zeitguthaben zu von ihnen 
festgelegten Zeitpunkten verbrauchen (Vorankündigungsfrist: 2 Wochen). 
Andererseits dürfen verbleibende Zeitguthaben auch nach Ende eines Ein-
satzes, in der Stehzeit, verbraucht werden, wenn der Arbeitsvertrag nicht 
gekündigt wurde.

Weitere Rechte  
der überlassenen Arbeitskraft
Die Probezeit
Zu Beginn des Dienstverhältnisses mit dem Überlasser kann eine Probezeit 
� mit jederzeitiger, beiderseitiger Lösbarkeit des Dienstverhältnisses � in 
der Höchstdauer eines Monats vereinbart werden. Für überlassene Arbei-
ter ist der erste Monat jedenfalls ein Probemonat. Liegen zwischen zwei 
Arbeitsverträgen zum selben Überlasser max. 60 Kalendertage, gilt keine 
neuerliche Probezeit.

Das Befristungsverbot
Eine Befristung des Arbeitsverhältnisses zwischen der überlassenen Ar-
beitskraft und dem Überlasser ohne sachliche Rechtfertigung ist verboten. 

Es gilt die 
Normalarbeitszeit des 

Beschäftiger-KVs

Flexible Arbeitszeit 
kommt kaum zum 

Tragen

Maximal ein Monat  
als Probemonat 

Keine Befristung ohne 
sachliche Rechtfertigung 

... und nur schriftlich
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Dass der Beschäftiger eine Leiharbeitskraft nur vorübergehend benötigt, 
stellt niemals eine �sachliche Rechtfertigung� dar; eine Befristung aus die-
sem Grund ist unwirksam!7)

Die Gründe für die Befristung sind ausdrücklich im Dienstzettel festzuhal-
ten, sonst ist die Befristung unwirksam und das Arbeitsverhältnis gilt als 
unbefristet.

Verbot von Konkurrenzklauseln
Das AÜG verbietet sämtliche Formen von Konkurrenzklauseln. Zeit-AN 
können daher jederzeit kündigen und unmittelbar zum Beschäftiger wech-
seln, um die Vorteile eines festen Arbeitsplatzes zu genießen. Auch der 
Wechsel zu beliebigen anderen Arbeitgebern, auch zu anderen Arbeitneh-
merüberlassern, kann nicht behindert werden.

Konventionalstrafen
Vereinbarungen, wonach überlassene Arbeitnehmer in bestimmten Fällen 
pauschale Zahlungen leisten müssen, falls sie sich rechtswidrig verhalten 
(Konventionalstrafen u. dgl.), sind nur unter strengen Bedingungen zu-
lässig. Sie dürfen im Verhältnis zu dem geschäftlichen Interesse, das der 
Überlasser an der Einhaltung der jeweiligen vertraglichen Verp�ichtung 
hat, keine übermäßige �nanzielle Belastung der Zeit-AN bewirken. Er-
laubt wäre etwa ein pauschalierter Schadenersatz für den Fall eines un- 
begründeten vorzeitigen Austrittes (ohne Einhaltung der Kündigungsfrist). 
Eine grundsätzlich zulässige Konventionalstrafe kann dennoch vom Rich-
ter verringert werden.

Festlegung der Arbeitszeit
Verboten ist auch die Vereinbarung einer Arbeitszeit, die wesentlich unter 
dem zu erwartenden Beschäftigungsausmaß liegt (oder gar die Festlegung 
einer geringeren Arbeitszeit für überlassungsfreie Zeiten). Verletzungen 
dieses Verbotes lassen sich im Regelfall erst im Nachhinein feststellen (Nä-
heres zur Arbeitszeit siehe ab Seite 11).

Verfall- und Verjährungsvorschriften
Die vertragliche Vereinbarung von Verfalls- oder Verjährungsfristen ist 
ebenfalls verboten. Die gesetzlichen und jeweiligen kollektivvertraglichen 
Fristen können nicht verkürzt werden. Bei überlassenen Angestellten müs-
sen Überstunden binnen 4 Monaten geltend gemacht werden; für alle ande-
ren Ansprüche sind die jeweiligen Verfallsfristen des KV des Beschäftiger-
Betriebes zu beachten. Bei überlassenen ArbeiterInnen müssen Überstun-
den-Entgelte, Reiseansprüche, Zulagen und Zuschläge binnen 6 Monaten 
schriftlich geltend gemacht werden. Alle anderen Ansprüche unterliegen 
nicht dem Verfall, sondern lediglich der 3-jährigen Verjährung.

Die Kündigung
Die gesetzliche Kündigungsfrist bei Leiharbeitern beträgt nur zwei Wo-
chen. Sie steigt laut Kollektivvertrag nach drei Jahren auf drei Wochen, 
nach fünf Jahren auf fünf Wochen und nach zehn Jahren auf sieben Wochen. 
Die Kündigung ist nur zum Ende der Arbeitswoche möglich. Der Kol-

Wechsel in �xes  
Dienstverhältnis  
jederzeit möglich

Konventionalstrafen 
nur in Ausnahmefällen

Keine Beschäftigung 
über das vereinbarte 
Ausmaß

Keine Verkürzung  
gesetzlicher Fristen

Vorsicht bei Auf- 
lösungs- bzw. 
Aussetzungsklauseln

7)	 Die Befristung ist aber z. B. zulässig, wenn sie im Interesse des AN liegt. Eine kurze Be-
fristung auf eine zur Erprobung erforderliche Zeit ist bei hoch quali�zierten Arbeitskräf- 
ten sachlich gerechtfertigt, wenn eine einmonatige Probezeit zur Feststellung der Quali-
�kation nicht ausreicht.
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lektivvertrag legt fest, dass das Arbeitsverhältnis wegen des Endes einer 
Überlassung und an den vier Arbeitstagen danach nicht rechtswirksam 
gekündigt werden kann! Werden solche Kündigungen dennoch ausge-
sprochen, muss binnen sechs Monaten die Klage eingebracht werden. Nach 
Ablauf der vier Arbeitstage sind Kündigungen zulässig und können nur 
nach den allgemeinen Regeln über den Schutz, insbesondere vor sozialwid-
rigen Kündigungen, bekämpft werden (s. Skriptum AR 9 � Die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses). Stets zulässig sind ferner Kündigungen wegen 
mangelhafter Arbeit usw.; auch sie können nach den allgemeinen Regeln 
bekämpft werden.

Für Leihangestellte gelten die üblichen Fristen des Angestelltengesetzes 
(sechs Wochen bis fünf Monate je nach Dauer der Dienstzeit).

Achtung: Es ist sehr gefährlich, einvernehmliche Au�ösungen oder Aus-
setz-Vereinbarungen zu unterschreiben! Mit solchen Mitteln versuchen Ver-
leih�rmen häu�g, die Zahlung von Entgelt während Stehzeiten zu vermei-
den. Arbeitnehmer gehen dadurch das Risiko ein, das Arbeitslosengeld zu 
verlieren, und sie verschenken jedenfalls das Entgelt für die Stehzeit.

Ein Verzicht auf das Entgelt für die Stehzeit wird häu�g mit der Drohung 
erzwungen, man bekomme sonst keine weiteren Angebote mehr. Auf Der-
artiges sollte man sich in aller Regel nicht einlassen: Wen der Verleiher 
braucht, den wird er wieder beschäftigen! Nur wenn er für einen möglichen 
Einsatz mehrere Interessenten hat, die gleich quali�ziert sind, wird er even-
tuell jene vorziehen, die �gefügig� waren. Eine gute Arbeitsleistung, die 
ihr Geld wert ist, ist allemal das bessere Argument! Wer sich während 
der Einsätze bewährt hat, wird jedenfalls wieder eingesetzt � oft weil der 
Beschäftiger es verlangt!

Wegen der Beendigung eines Einsatzes darf ein Leiharbeitsvertrag 
nicht gekündigt werden! Tut dies der Arbeitgeber dennoch, muss 
die Kündigung  bei Arbeitern binnen sechs Monaten (KollV), bei 
Angestellten binnen einer Woche (§ 105 ArbVG) beim Arbeits- und 
Sozialgericht angefochten werden! Angestellte können die Kün-
digung allerdings nur anfechten, wenn sie bereits seit 6 Monaten 
beim Überlasser beschäftigt sind (§ 105 ArbVG); ob sie in diesen 
6 Monaten bei nur einem Beschäftiger eingesetzt waren oder bei 
mehreren, ist aber gleichgültig.

Im Übrigen gelten dieselben Regeln wie bei allen anderen Arbeitnehmern 
(vgl. Skriptum �Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses� � AR 9).

Die P�ichten der überlassenen  
Arbeitskraft

Während das AÜG ausführlich die P�ichten des Überlassers und des 
Beschäftigers regelt, sieht es keine besonderen Bestimmungen bezüglich 
der P�ichten der Leiharbeiter vor. Die Hauptp�icht aus dem Arbeitsver-
trag mit dem Überlasser ist naturgemäß die Arbeitsp�icht.

Der Entgeltanspruch der überlassenen Arbeitskraft gegenüber dem 
Überlasser hängt von ihrer Arbeitsbereitschaft, insbesondere gegenüber 
dem Beschäftiger ab. Daher müssen Arbeitsverhinderungen (Krankheit, 
Behördenwege etc.) jedenfalls dem Überlasser (ev. vorsichtshalber auch 
dem Beschäftiger) gemeldet werden!

Die voraussichtliche Art der Arbeitsleistung muss vereinbart und im 
Dienstzettel festgehalten werden. Diese Vereinbarung ist unabhängig 

Arbeitsp�icht

Meldep�icht

Die Art der 
Arbeitsleistung
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vom einzelnen Einsatz. Der Überlasser wie der Beschäftiger können die 
vereinbarte Arbeitsleistung mittels Weisungen näher bestimmen. Auch 
verliehene Arbeitnehmer sind aber nur verp�ichtet, solche Tätigkeiten 
zu verrichten, die der Vereinbarung entsprechen.

Verletzt der Arbeitnehmer seine Arbeitsp�icht, so stehen dem Überlasser 
die normalen arbeitsrechtlichen Instrumente (Beendigung des Arbeits-
verhältnisses, Ruhen des Entgeltanspruches etc.) zur Verfügung. Der 
Beschäftiger hingegen kann sich lediglich an den Überlasser wenden.

Darüber hinaus müssen Leiharbeiter aber auch Verschwiegenheits- und 
sonstige Sorgfaltsp�ichten sowie Treuep�ichten nicht nur gegenüber 
dem Überlasser, sondern auch gegenüber dem Beschäftiger beachten.

Entsteht ein Widerspruch zwischen den Weisungen des Beschäftigers 
und dem Dienstvertrag mit dem Überlasser und befolgt der Leiharbeiter 
im Zweifel die Weisungen des Beschäftigers, kann ihm daraus kein Vor-
wurf gemacht werden. Richtiger ist es aber, die Weisungen des Überlas-
sers bzw. die arbeitvertraglichen Vereinbarungen zu beachten.

4.	 Wo ist geregelt, wie hoch der Grundlohn/das Grundgehalt 
sein muss?

5.	 Wie hoch muss das Einsatzentgelt von überlassenen Ar-
beitskräften sein?

6.	 Welche Kündigungsfristen gelten für überlassene Arbeits-
kräfte?

7.	 Welche Besonderheiten gelten für die Arbeitszeit von über-
lassenen Arbeitskräften?

Verletzung der  
Arbeitsp�icht

Verschwiegenheits-, 
Sorgfalts- und  
Treuep�ichten

Widersprüchliche  
Weisungen 


